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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Mario DRAGONI als Einzelrichter über die Beschwerde von

XXXX , geb. XXXX , StA. Syrien, gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom

17.05.2019, Zl. 1226642302-190397255, zu Recht erkannt:

A)

Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG iVm § 3 Abs. 1 AsylG 2005 als unbegründet abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:

1.1.    Die Beschwerdeführerin, eine syrische Staatsbürgerin, Kurdin und Sunnitin, stellte nach illegaler Einreise am

17.04.2019 den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz. Im Zuge der am selben Tag durchgeführten
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Erstbefragung gab die Beschwerdeführerin zu ihren Fluchtgründen im Wesentlichen an, dass sie ihr Heimatland wegen

des Bürgerkriegszustandes verlassen habe. Bei einer allfälligen Rückkehr habe sie Angst um ihr Leben. Das Vorliegen

konkreter Hinweise auf eine ihr drohende unmenschliche Behandlung, Strafe oder die Todesstrafe bzw. irgendwelche

Sanktionen verneinte sie.

1.2.    Am 16.05.2019 wurde die Beschwerdeführerin vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl im Beisein eines

Dolmetschers für die Sprache Kurdisch Kurmanji niederschriftlich einvernommen. Dabei brachte sie zu ihren

Fluchtgründen im Wesentlichen vor, dass in Syrien Krieg herrschen würde und dass sie die Schule nicht mehr

besuchen habe können. Außerdem sei es ihrer Familie Jnanziell nicht gut gegangen. Sie sei ins Bundesgebiet

gekommen, um die Schule zu besuchen, zu arbeiten und ihre Zukunft aufzubauen. Auf Nachfrage bestätigte sie, dass

sie sämtliche Gründe für ihre Ausreise aus Syrien vollständig vorbringen habe können. Sie sei wegen des Krieges

ausgereist. Zu ihren Rückkehrbefürchtungen teilte sie mit, dass sie Angst vor dem Krieg habe. Befragt, verneinte sie

jemals persönlich bedroht worden zu sein und dass es irgendwelche ÜbergriLe gegen ihre Person gegeben habe. Sie

habe auch nie Probleme mit den Behörden oder wegen ihrer politischen Gesinnung, ihrer Konfession oder ihrer

Volksgruppenzugehörigkeit gehabt. Ebenso habe sie keinen persönlichen Kontakt zu kurdischen Gruppierungen

gehabt oder an Kampfhandlungen teilgenommen. Ihr in Syrien lebender Bruder würde seit rund drei Monaten bei der

PYD seinen Militärdienst leisten. Auf die Frage, was passieren würde, wenn sie jetzt in der Heimat einreise, erklärte sie,

dass es in Syrien Krieg geben würde, dass auch Frauen rekrutiert würden und dass sie Angst gehabt habe. Auf

Nachfrage gab sie an, dass sie von der PKK rekrutiert worden sei. Sie habe sich nicht mehr frei bewegen können. Es

würde nämlich auch einen verpNichtenden Militärdienst für Frauen geben. Sie sei zu diesem Militärdienst einberufen

worden. Darauf hingewiesen, dass sie Kontakte zu kurdischen Gruppierungen verneint habe, entgegnete sie, dass sie

ihr eine Frist gegeben hätten. Zudem sei einer ihrer Cousins ermordet worden. Zur näheren Schilderung der

Rekrutierung aufgefordert, gab sie an, dass persönlich niemand zu ihr gekommen sei. Sie habe vielmehr von einem

Mitarbeiter erfahren, dass Frauen auch rekrutiert würden. Und der näher genannte Cousin sei in Hasaka vom IS

ermordet worden.

2.       Der angefochtene Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl:

2.1.    Mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 17.05.2019, am 23.05.2019 durch Hinterlegung

zugestellt, wurde der Antrag der Beschwerdeführerin auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status

der Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt I.), gemäß § 8 Abs. 1

AsylG 2005 wurde der Beschwerdeführerin der Status einer subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt (Spruchpunkt II.)

und ihr gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 16.05.2020 erteilt (Spruchpunkt

III.).

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl traf herkunftsstaatsbezogene Feststellungen zur allgemeinen Lage in

Syrien, stellte die Identität der Beschwerdeführerin nicht fest und begründete im angefochtenen Bescheid die

abweisende Entscheidung im Wesentlichen damit, dass die Beschwerdeführerin in Syrien nie persönlich verfolgt

worden sei und keinen Kontakt zu kurdischen Organisationen, zum IS und auch keine Probleme mit den syrischen

Behörden gehabt habe. Sie habe die allgemeine Kriegslage als Ausreisegrund genannt und eine Verfolgung aufgrund

ihrer Volksgruppe, ihrer Nationalität, ihrer religiösen Gesinnung bzw. Anschauung oder ihrer Zugehörigkeit zu einer

sozialen Gruppe oder ihrer politischen Gesinnung ausdrücklich in Abrede gestellt. Es würde somit an einem in der

Genfer Flüchtlingskonvention aufgezählten Fluchtgrund mangeln. Es würden nach wie vor zahlreiche

Familienangehörige in ihrer Heimatstadt leben und ihrer Familie würde es ihren Angaben zufolge gut gehen. Bei einer

Verfolgung ihrer Person hätten auch ihre Angehörigen Probleme bekommen bzw. wäre zumindest nach ihr gefragt

worden. Derartiges habe sie jedoch nicht vorgebracht. Außerdem könnten ihre Angehörigen in der Heimat einem

Arbeitsverhältnis nachgehen. Abgesehen davon sei ein verpNichtender Militärdienst für Frauen mit den Informationen

der Staatendokumentation nicht in Einklang zu bringen und sei ihr Vorbringen bezüglich einer Einberufung durch die

PKK von ihr selbst als Schutzbehauptung enttarnt worden (vgl. „persönlich ist niemand zu mir gekommen. Ich habe

von einem Mitarbeiter gehört, dass Frauen rekrutiert werden.“). Und die vorgebrachte Ermordung ihres Cousins würde

ihren eigenen Angaben zufolge mit ihr in keinerlei Zusammenhang stehen. Auch auf ausdrückliche Nachfrage habe sie

keine weiteren Sachverhalte dargetan, welche auf eine asylrelevante Verfolgung oder Bedrohung ihrer Person

hindeuten würden. Die allgemeine Bürgerkriegssituation in Syrien habe durch die Gewährung von subsidiärem Schutz

ohnehin Berücksichtigung gefunden.
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2.2.    Mit Verfahrensanordnung gemäß § 63 Abs. 2 AVG vom 20.05.2019 wurde der Beschwerdeführerin gemäß § 52

Abs. 1 BFA-VG der Verein Menschenrechte Österreich als Rechtsberater für das Beschwerdeverfahren vor dem

Bundesverwaltungsgericht zur Seite gestellt.

2.3.    Gegen Spruchpunkt I. des oben genannten Bescheides wurde fristgerecht Beschwerde erhoben, welche am

27.05.2019 beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl einlangte. In dieser wird im Wesentlichen ausgeführt, dass

die Beschwerdeführerin wegen ihrer Asylantragstellung in Syrien als Person mit oppositioneller Gesinnung angesehen

würde. Außerdem müsste sie mit Inhaftierung, Haft und Folter bzw. damit rechnen, dass auf ihre Familienangehörigen

Zwang ausgeübt werde, damit sich jemand dem syrischen Militär anschließe. Weiters würde sie asylrechtlich relevanter

Verfolgung ausgesetzt sein, weil sie sich im Kurdengebiet der Zwangsrekrutierung durch die YPG durch Flucht

entzogen habe. Der beiliegende ACCORD-Bericht würde eine Zwangsrekrutierung von Frauen bestätigen. Die

Beschwerdeführerin sei bei ihrer Einvernahme verängstigt gewesen und habe deshalb ihre Angst vor einer

Zwangsrekrutierung durch die YPG nicht deutlich schildern können. Auf der Trauerfeier des getöteten Cousins

väterlicherseits seien Frauen der YPG gekommen und hätten zweifelsfrei gesagt, dass der Cousin gestorben sei und

man jetzt einen Ersatz brauchen würde. Dies sei die Beschwerdeführerin. Einen weiteren Sohn ihres Onkels

väterlicherseits hätten sie nicht zwangsrekrutieren können, weil dieser bereits von der YPG rekrutiert worden sei. Der

Beschwerdeführerin persönlich sei die Zwangsrekrutierung nicht mitgeteilt worden, aber anwesenden Verwandten

und es sei eine Frist von zwei Monaten eingeräumt worden, innerhalb derer sich die Beschwerdeführerin bei der YPG

einzuJnden hätte. Bei einer Rückkehr müsste sie daher mit einer Zwangsrekrutierung durch die YPG und dadurch mit

unmenschlicher Behandlung und Bestrafung rechnen. Es sei ihr Asyl zuzuerkennen, weil ihre Flucht als Widerstand

gegen die YPG aufgefasst, bzw. ihr eine oppositionelle Gesinnung unterstellt würde und sie mit asylrechtlich relevanter

Verfolgung rechnen müsste. Abschließend wird die Abhaltung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

3.       Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht:

Die gegenständliche Beschwerde und die Bezug habenden Verwaltungsakten wurden vom Bundesamt für

Fremdenwesen und Asyl vorgelegt und sind am 04.06.2019 beim Bundesverwaltungsgericht eingelangt.

II.      Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1.       Entscheidungswesentlicher Sachverhalt:

Auf Grundlage des Antrages auf internationalen Schutz vom 17.04.2019, der Einvernahmen der Beschwerdeführerin

durch die Organe des öLentlichen Sicherheitsdienstes sowie des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, der

Beschwerde gegen den angefochtenen Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl und der

Einsichtnahme in die bezughabenden Verwaltungsakten werden folgende Feststellungen getroLen und der

Entscheidung zugrunde gelegt:

1.1.    Zur Person und zu den Fluchtgründen der Beschwerdeführerin:

Die Beschwerdeführerin ist Staatsangehörige von Syrien und Angehörige der kurdischen Volksgruppe. Sie bekennt sich

zum sunnitischen Islam. Die Identität der Beschwerdeführerin steht nicht fest.

Die Beschwerdeführerin hat Syrien am XXXX illegal von ihrem Heimatort aus mit einem LKW verlassen und ist über den

Irak und weitere, ihr unbekannte Länder schließlich in Österreich eingereist, wo sie am 17.04.2019 einen Antrag auf

internationalen Schutz gestellt hat.

Die Beschwerdeführerin stammt aus der Stadt Qamishli, in der Provinz Al-Hasaka und hat dort gelebt. Sie verließ zum

oben angegebenen Zeitpunkt aufgrund der Bürgerkriegssituation Syrien. Sie gab im Wesentlichen an, dass sie wegen

dem Krieg bzw. dem Bürgerkriegszustand in der Heimat ausgereist sei und dass sie Angst um ihr Leben gehabt habe.

Sie habe die Schule nicht mehr besuchen können und ihrer Familie sei es Jnanziell nicht gut gegangen. Sie sei ins

Bundesgebiet gekommen, um die Schule zu besuchen, zu arbeiten und ihre Zukunft aufzubauen. Außerdem würden

auch Frauen rekrutiert werden und sie sei von der PKK rekrutiert worden. Auf Nachfrage bestätigte sie schließlich, dass

persönlich niemand zu ihr gekommen sei, sondern dass sie bloß von einem Mitarbeiter erfahren habe, dass auch

Frauen rekrutiert würden.

Es besteht zwar eine bloße Möglichkeit, aber keine reale Gefahr, dass die Beschwerdeführerin von kurdischen Kräften

(etwa der YPG) zwangsrekrutiert werden würde.
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Die aus dem unter kurdischer Kontrolle stehenden Qamishli stammende Beschwerdeführerin würde in ihrem

Herkunftsgebiet alleine aufgrund ihres Geschlechts zwar der bloßen Möglichkeit aber keiner realen Gefahr einer

Verfolgung bzw. einer einer Verfolgung gleichzusetzenden Handlung ausgesetzt sein, die von den Machthabern

ausgeht oder toleriert wird.

Und schließlich besteht keine reale Gefahr, dass die Beschwerdeführerin im Falle ihrer Rückkehr nach Syrien alleine

wegen ihrer illegalen Ausreise einer Verfolgung unterworfen sein wird.

Es kann daher nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführerin in Syrien mit hinreichender Wahrscheinlichkeit

eine Verfolgung auf Grund ihrer ethnischen, religiösen, staatsbürgerlichen oder Zugehörigkeit zu einer sozialen

Gruppe bzw. wegen ihrer politischen Gesinnung durch das syrische Regime bzw. den syrischen Staat bzw. durch den

(jeweiligen) Machthaber im Herkunftsgebiet droht.

Die Beschwerdeführerin lebt in Österreich als subsidiär Schutzberechtigte. Sie ist in Österreich strafgerichtlich

unbescholten.

1.2.    Zur maßgeblichen Situation in Syrien:

Politische Lage

Die syrische Verfassung sieht die Baath-Partei als die regierende Partei vor und stellt sicher, dass sie die Mehrheit in

allen Regierungs- und Volksverbänden hat (USDOS 13.3.2019). Die Verfassungsreform von 2012 lockerte die

Regelungen bezüglich der politischen Partizipation anderer Parteien. In der Praxis unterhält die Regierung jedoch noch

immer einen mächtigen Geheimdienst- und Sicherheitsapparat zur Überwachung von Oppositionsbewegungen, die

sich zu ernstzunehmenden Konkurrenten zur Regierung Assads entwickeln könnten (FH 1.2018).

Im Jahr 2011 erreichten die Umbrüche in der arabischen Welt auch Syrien. Auf die zunächst friedlichen Proteste großer

Teile der Bevölkerung, die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und ein Ende des von Bashar al-Assad geführten Baath-

Regimes verlangten, reagierte dieses mit massiver Repression gegen die Protestierenden, vor allem durch den Einsatz

von Armee und Polizei, sonstiger Sicherheitskräfte und staatlich organisierter Milizen (Shabiha). So entwickelte sich im

Laufe der Zeit ein zunehmend komplexer werdender bewaLneter KonNikt (AA 13.11.2018). Die tiefer liegenden

Ursachen für den KonNikt sind die Willkür und Brutalität des syrischen Sicherheitsapparats, die soziale Ungleichheit

und Armut vor allem in den ländlichen Gegenden Syriens, die weit verbreitete Vetternwirtschaft und nicht zuletzt

konfessionelle Spannungen (Spiegel 10.8.2016).

Es gibt weiterhin Landesteile, in denen die syrische Regierung eLektiv keine Kontrolle ausübt. Diese werden entweder

durch Teile der Opposition, kurdische Einheiten, ausländische Staaten oder auch durch terroristische Gruppierungen

kontrolliert (AA 13.11.2018; vgl. MPG 2018).

Am 13.4.2016 fanden in Syrien Parlamentswahlen statt. Das Parlament wird im Vier-Jahres-Rhythmus gewählt, und so

waren dies bereits die zweiten Parlamentswahlen, welche in Kriegszeiten stattfanden (Reuters 13.4.2016; vgl. France24

17.4.2017). Die in Syrien regierende Baath-Partei gewann gemeinsam mit ihren Verbündeten unter dem Namen der

Koalition der „Nationalen Einheit" 200 der 250 Parlamentssitze. Die syrische Opposition bezeichnete auch diese Wahl,

welche erneut nur in den von der Regierung kontrollierten Gebieten stattfand, als „Farce". Die Vereinten Nationen

gaben an, die Wahl nicht anzuerkennen (France24 17.4.2016).

Die Familie al-Assad regiert Syrien bereits seit 1970, als Hafez al-Assad sich durch einen Staatsstreich zum Herrscher

Syriens machte (SHRC 24.1.2019). Nach seinem Tod im Jahr 2000 übernahm sein Sohn, der jetzige Präsident Bashar al-

Assad, diese Position. Seit der Machtergreifung Assads haben weder Vater noch Sohn politische Opposition geduldet.

Jegliche Versuche eine politische Alternative zu schaLen wurden sofort unterbunden, auch mit Gewalt (USCIRF

26.4.2017). 2014 wurden Präsidentschaftswahlen abgehalten, welche zur Wiederwahl von Präsident Assad führten

(USDOS 13.3.2019), wodurch dieser für weitere 7 Jahre im Amt bestätigt wurde (WKO 11.2018). Die

Präsidentschaftswahl wurde nur in den von der Regierung kontrollierten Gebieten abgehalten. Sie wurde von der EU

und den USA als undemokratisch kritisiert, die syrische Opposition sprach von einer „Farce" (Haaretz 4.6.2014).

Mitte September 2018 wurden in den von der syrischen Regierung kontrollierten Gebieten zum ersten Mal seit 2011

wieder Kommunalwahlen abgehalten (IFK 10.2018; vgl. WKO 11.2018). Der Sieg von Assads Baath Partei galt als wenig

überraschend. Geflohene und IDPs waren von der Wahl ausgeschlossen (WKO 11.2018).



Mit russischer und iranischer Unterstützung hat die syrische Regierung mittlerweile wieder große Landesteile von

bewaLneten oppositionellen Gruppierungen zurückerobert. Trotz der großen Gebietsgewinne durch das Regime

besteht die Fragmentierung des Landes in Gebiete, in denen die territoriale Kontrolle von unterschiedlichen

Gruppierungen ausgeübt wird, weiter fort (AA 13.11.2018).

Die Provinz Idlib im Norden Syriens an der Grenze zur Türkei wird derzeit noch von diversen Rebellengruppierungen

kontrolliert (MPG 2018). Im Norden bzw. Nordosten Syriens gibt es Gebiete, welche unter kurdischer Kontrolle stehen

(SWP 7.2018). Die Partei der Demokratischen Union (PYD) ist die politisch und militärisch stärkste Kraft der syrischen

Kurden. Sie gilt als syrischer Ableger der verbotenen türkisch-kurdischen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) (KAS

4.12.2018b). 2011 soll es zu einem Übereinkommen zwischen der syrischen Regierung, der iranischen Regierung und

der PKK, deren Mitglieder die PYD gründeten, gekommen sein. Die PYD, ausgestattet mit einem bewaLneten Flügel,

den Volksverteidigungseinheiten (YPG), hielt die kurdische Bevölkerung in den Anfängen des KonNiktes davon ab, sich

eLektiv an der Revolution zu beteiligen. Demonstrationen wurden aufgelöst, Aktivisten festgenommen, Büros des

Kurdischen Nationalrats in Syrien, einer Dachorganisation zahlreicher syrisch-kurdischer Parteien, angegriLen. Auf

diese Weise musste die syrische Armee keine „zweite Front” in den kurdischen Gebieten eröLnen und konnte sich auf

die Niederschlagung der Revolution in anderen Gebieten konzentrieren. Als Gegenleistung zog das Baath-Regime

Stück für Stück seine Armee und seinen Geheimdienst aus den überwiegend kurdischen Gebieten zurück. In der

zweiten Jahreshälfte 2012 wurden Afrin, Ain al-Arab (Kobane) und die Jazira von PYD und YPG übernommen, ohne dass

es zu erwähnenswerten militärischen Auseinandersetzungen mit der syrischen Armee gekommen wäre (BFA 8.2017).

Im März 2016 wurde in dem Gebiet, das zuvor unter dem Namen „Rojava" bekannt war, die Democratic Federation of

Northern Syria ausgerufen, die sich über Teile der Provinzen Hassakah, Raqqa und Aleppo und auch über Afrin

erstreckte (SWP 7.2018; vgl. KAS 4.12.2018b). Afrin im Nordwesten Syriens ist territorial nicht mit den beiden anderen

Kantonen Jazira und Kobane verbunden und steht seit März 2018 unter türkischer Besatzung (KAS 4.12.2018b; vgl.

MPG 2018).

Die syrischen Kurden unter Führung der PYD beanspruchen in den Selbstverwaltungskantonen ein

Gesellschaftsprojekt aufzubauen, das nicht von islamistischen, sondern von basisdemokratischen Ideen, von

Geschlechtergerechtigkeit, Ökologie und Inklusion von Minderheiten geleitet ist. Während Befürworter das syrisch-

kurdische Gesellschaftsprojekt als Chance für eine künftige demokratische Struktur Syriens sehen, betrachten Kritiker

es als realitätsfremd und autoritär. Das Ziel der PYD ist nicht die Gründung eines kurdischen Staates in Syrien, sondern

die Autonomie der kurdischen Kantone als Bestandteil eines neuen, demokratischen und dezentralen Syrien (KAS

4.12.2018a). Die PYD hat sich in den kurdisch kontrollierten Gebieten als die mächtigste politische Partei im

sogenannten Kurdischen Nationalrat etabliert, ähnlich der hegemonialen Rolle der Baath-Partei in der Nationalen Front

(BS 2018). Ihr militärischer Arm, die YPG sind zudem die dominierende Kraft innerhalb des von den USA unterstützten

Militärbündnisses Syrian Democratic Forces (SDF). Der Krieg gegen den IS forderte zahlreiche Opfer und löste eine

Flüchtlingswelle in die kurdischen Selbstverwaltungsgebiete aus. Die syrischen Kurden stehen zwischen mehreren

Fronten und können sich auf keinen stabilen strategischen Partner verlassen. Diese schwierige Situation führt auch

dazu, dass die Kurden wieder vermehrt das Gespräch mit der syrischen Zentralregierung suchen (KAS 4.12.2018b).

Die syrische Regierung erkennt die kurdische Enklave oder Wahlen, die in diesem Gebiet durchgeführt werden, nicht

an (USDOS 13.3.2019). Die zwischen der Kurdischen Selbstverwaltung (dominiert von der PYD) und Vertretern der

syrischen Regierung im Sommer 2018 und Anfang 2019 geführten Gespräche brachten auf Grund unvereinbarer

Positionen betreLend die Einräumung einer (verfassungsgemäß festzuschreibenden) Autonomie, insbesondere für die

kurdisch kontrollierten Gebiete sowie hinsichtlich der Eingliederung/Kontrolle der SDF, keine Ergebnisse (ÖB 7.2019).
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Sicherheitslage

Die militärische Intervention Russlands und die damit einhergehende Luftunterstützung für Assads Streitkräfte sowie

die erheblich ausgeweitete indirekte Bodenintervention des Iran in Form eines Einsatzes ausländischer Milizen konnten

2015 den Zusammenbruch des syrischen Regimes abwenden (KAS 4.12.2018a). Mitte des Jahres 2016 kontrollierte die

syrische Regierung ca. ein Drittel des syrischen Staatsgebietes, inklusive der „wichtigsten“ Städte im Westen, in denen

der Großteil der Syrer lebt (Reuters 13.4.2016).



Am Beginn des Jahres 2019 sind noch drei größere Gebiete außerhalb der Kontrolle der syrischen Regierung: die

Provinz Idlib und angrenzende Gebiete im Westen der Provinz Aleppo und Norden der Provinz Hama; die Gebiete im

Norden und Osten Syriens, die unter Kontrolle der kurdisch dominierten Syrian Democratic Forces (SDF) stehen;

außerdem die KonNiktschutzzone (de- conNiction zone) bei Tanf in Homs bzw. in der Nähe des Rukban

Flüchtlingslagers (UNHRC 31.1.2019).

Trotz weitreichender militärischer Erfolge des syrischen Regimes und seiner Unterstützer sind Teile Syriens noch

immer von Kampfhandlungen betroLen, allen voran die Provinzen Idlib, Teile Aleppos, Raqqas und Deir ez-Zours (AA

13.11.2018).

Laut UNMAS (United Nations Mine Action Service) sind 43% der besiedelten Gebiete Syriens mit Mienen und

Fundmunition kontaminiert (AA 13.11.2018). Es kommt immer wieder zu Zwischenfällen mit derartigen

Hinterlassenschaften des bewaLneten KonNiktes zum Beispiel im Osten der Stadt Aleppo, Ost-Ghouta und im Osten

Hamas (DIS/DRC 2.2019).

Der sogenannte Islamische Staat (IS) kontrollierte im Sommer 2014 große Teile Syriens und des Irak (FAZ 10.3.2019).

Ende März 2019 wurde mit Baghus die letzte Bastion des IS von den oppositionellen „Syrian Democratic Forces"

erobert. Der IS ist zwar zerschlagen, verfügt aber noch immer über militärische Einheiten, die sich in den

Wüstengebieten Syriens und des Irak versteckt halten (DZO 24.3.2019). Schläferzellen des IS sind sowohl im Irak als

auch in Syrien weiterhin aktiv (FAZ 10.3.2019). Gegenwärtig sollen im Untergrund mehr als 20.000 IS-Kämpfer auf eine

Gelegenheit zur Rückkehr warten (FAZ 22.3.2019). Auch IS-Führer Abu Bakr al-Bagdadi bleibt weiterhin verschwunden

(FAZ 23.3.2019).

US-Präsident Donald Trump kündigte im Dezember 2018 an, alle 2.000 US-Soldaten aus Syrien abziehen zu wollen. Er

erklärte jedoch später noch Soldaten vor Ort belassen zu wollen. Für die von den Amerikanern unterstützen Kurden ist

ein Abzug der amerikanischen Truppen ein herber Schlag (Qantara 28.2.2019).

Die NGO Syrian Network for Human Rights (SNHR) versucht die Zahlen ziviler Todesopfer zu erfassen, für die einzelnen

Monate des Jahres 2018 Jnden sich deren Daten in der unten beJndlichen GraJk. Getötete Kämpfer werden in dem

Bericht nicht berücksichtigt. Betont wird außerdem, dass die Organisation in vielen Fällen Vorkommnisse nicht

dokumentieren konnte, besonders im Fall von Massakern, bei denen Städte und Dörfer komplett abgeriegelt wurden.

Die hohe Zahl solcher Berichte lässt darauf schließen, dass die eigentlichen Zahlen ziviler Opfer weit höher als die

unten angegebenen sind (SNHR 1.1.2019)
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Versöhnungsabkommen

Die sogenannten Versöhnungsabkommen sind Vereinbarungen, die ein Gebiet, das zuvor unter der Kontrolle einer

oppositionellen Gruppierung stand, obziell wieder unter die Kontrolle des Regimes bringen (BFA 8.2017). Der

Abschluss der sogenannten „Reconciliation Agreements" folgt in der Regel einem Muster, das mit realer Versöhnung

wenig gemeinsam hat (ÖB 7.2019). Die Regierung bietet, meist nach schwerem Beschuss oder Belagerung, ein

Versöhnungsabkommen an, das an verschiedene Bedingungen geknüpft ist. Diese Bedingungen unterscheiden sich

von Abkommen zu Abkommen (BFA 8.2017). Zivilisten bzw. Kämpfer können in den Gebieten bleiben oder jene, die

sich nicht den Bedingungen der Vereinbarung unterwerfen wollen, können mit ihren Familien nach Idlib oder in andere

von der Opposition kontrollierte Gebiete evakuiert werden (FIS 14.12.2018). Die übrigen Personen können 6 Monate

lang eine Amnestie nutzen und können sich in dieser Zeit stellen, um den Militärdienst abzuleisten (AA 13.11.2018, FIS

14.12.2018). Die WehrpNicht war bisher meist ein zentraler Bestandteil der Versöhnungsabkommen (AA 13.11.2018).

Manche Vereinbarungen besagen, dass Männer nicht an die Front geschickt werden, sondern stattdessen bei der

örtlichen Polizei eingesetzt werden, oder dass sich Personen verpNichten müssen, der Regierung z.B. für Spionage zur

Verfügung zu stehen (BFA 8.2017).

Im Rahmen von Versöhnungsvereinbarungen gemachte Garantien der Regierung, gegenüber Individuen oder

Gemeinschaften, werden jedoch nicht eingehalten (EIP 6.2019; vgl. AA 13.11.2018, FIS 14.12.2018). Glaubhafte Berichte

von Organisationen aus zuletzt zurückeroberten Gebieten wie Dara‘a im südlichen Syrien und Ost-Ghouta nahe

Damaskus sprechen von Verhaftungen sowie Zwangsrekrutierungen ehemaliger Oppositionskämpfer binnen kurzer

Zeit (AA 13.11.2018; vgl. ÖB 7.2019). Berichten zufolge sind Personen in Gebieten, die erst vor kurzer Zeit durch die

Regierung wiedererobert wurden, aus Angst vor Repressalien oft zurückhaltend über die Situation in diesen Gebieten

zu berichten (USDOS 13.3.2019).
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Nordwestsyrien

Die Provinz Idlib im Nordwesten Syriens ist seit den Anfängen des KonNiktes eine Oppositionshochburg. Im März 2015

übernahmen oppositionelle Gruppierungen die Kontrolle über die Provinz.

Anfang Januar 2019 drängte die Jihadistenallianz Hay‘at Tahrir al-Sham (HTS) die protürkische National Liberation Front

(NLF) zurück (DZO 8.3.2019) und übernahm die Kontrolle über die Provinz Idlib und die Randgebiete angrenzender

Provinzen (DP 10.1.2019).

Im Mai 2017 wurde durch eine Vereinbarung zwischen Russland und Iran (als Verbündete des syrischen Regimes)

einerseits, und der Türkei (als Unterstützer der Rebellen) andererseits, eine Deeskalationszone eingerichtet, die ganz

Idlib sowie auch Teile der Provinzen Lattakia, Aleppo und Hama umfasste. Einheiten der syrischen Regierung führen

jedoch trotz dieser Vereinbarung militärische Operationen in diesem Gebiet durch, und eroberten bis Mitte 2018 etwa

die Hälfte dieser Deeskalationszone zurück (CRS 2.1.2019). Anfang September 2018 erfolgte eine neue Welle von

Luftangriffen auf die Provinz Idlib. Russland und Iran bekräftigten ihre Absicht, gemeinsam mit der syrischen Regierung

in Idlib anzugreifen. Die Türkei stellte sich dagegen (Presse 9.9.2018). Mitte September einigten sich die Türkei und

Russland auf die SchaLung einer entmilitarisierten Zone in Idlib (Reuters 26.10.2018; vgl. UNHRC 31.1.2019). Es wurde

verhandelt, dass diese 15 bis 20 Kilometer breit sein soll, schwere WaLen abgezogen werden und Kämpfer der radikal-

islamistischen HTS die Zone verlassen sollen. Die SchaLung der Zone sollte bis Mitte Oktober abgeschlossen sein (ORF

18.9.2018). Die Türkei war mit der Sicherstellung des Abzugs der Rebellen und schwerer Waffen betraut (DW 9.10.2018;

vgl. HRW 9.10.2018). So konnte die Vereinbarung zwischen Russland und der Türkei die befürchtete RegimeoLensive

auf Idlib vorerst abwenden (IFK 10.2018; vgl. UNHRC 31.1.2019). Trotz anfänglicher Zurückhaltung konnte die Türkei bis

Oktober 2018 den schrittweisen Abzug schwerer WaLen in die Wege leiten und erklärte die entmilitarisierte Zone für

errichtet. Im November Nammten jedoch die KonNikte zwischen regierungstreuen Einheiten und HTS wieder auf

(UNHRC 31.1.2019).

Im Februar 2019 kam es zu erneuten LuftangriLen der syrischen Regierung im Großraum Idlib (ISW 7.3.2019) und im

März 2019 erstmals seit September 2018 wieder zu russischen Luftangriffen auf die Provinz Idlib (DS 14.3.2019). Im Mai

2019 weiteten die russische LuftwaLe und syrische Regierungstruppen ihre Boden- und LuftangriLe auf Idlib und

Nord-Hama massiv aus (DS 8.5.2019). Seit Beginn der Kämpfe bis Juni 2019 wurden laut Vereinten Nationen geschätzte

330.000 Personen vertrieben und etwa 2.000 Personen, darunter 532 Zivilisten, wurden auf beiden Seiten des

Konfliktes getötet. Mehrere Gesundheitseinrichtungen wurden zum Ziel von Angriffen (TNYT 28.6.2019).

Auf Grund der erwähnten militärischen Auseinandersetzungen in und um Idlib ist die Sicherheitssituation im

Nordwesten laut Auskunft der ÖB Damaskus sehr schwierig. In der Stadt Aleppo selbst hat sich die Sicherheitslage auf

Grund des Spillover des KonNiktes in Idlib wieder verschlechtert; es kommt vermehrt zu Artilleriebeschuss, der den

westlichen Teil der Stadt tangiert. Neben politisch motivierten Verhaftungen durch die HTS kommt es in den Regionen

Idlib und Aleppo auch zu Entführungen mit Lösegeldforderungen durch bewaLnete Gruppen. Auch in der türkisch

kontrollierten Grenzregion kommt es zu Anschlägen der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) auf türkische

Streitkräfte bzw. mit ihnen alliierte Milizen (ÖB 7.2019).

Quellen:

- CRS - Congressional Research Service (2.1.2019): Armed ConNict in Syria: OverView and U.S. Response,

https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf. Zugriff 7.3.2019



- DS - Der Standard (14.3.2019): Aktivisten: Mindestens 13 Tote durch russische LuftangriLe.

https://derstandard.at/2000099506545/Aktivisten-Mindestens-13-Tote-durch-russische-LuftangriLe-in-Syrien. ZugriL

19.3.2019

- DS - Der Standard (8.5.2019): Mehr als 150.000 Menschen vor Kämpfen in Syrien geNohen.

https://derstandard.at/2000102719598/Mehr-als-150-000-Menschen-vor-Kaempfen-in-Syrien-geNohen. ZugriL

13.5.2019

- DP - Die Presse (9.9.2018): Syrien: Bombenhagel auf Rebellenbastion.

https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5493611/Syrien_Bombenhagel-auf-Rebellenbastion. ZugriL

8.3.2019

- DP - Die Presse (10.1.2019): Schleichender Siegeszug der Islamisten in Idlib.

https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5558846/Schleichender-Siegeszug-der-Islamisten-in-Idlib. ZugriL

12.3.2019

- DW - Deutsche Welle (9.10.2018): Syria orders amnesty for army deserters.

https://www.dw.com/en/syria-orders-amnesty-for-army-deserters/a-45810992. Zugriff 8.3.2019

- DZO - Die Zeit Online (8.3.2019): Türkei und Russland beginnen Patrouillen in Idlib.

https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-03/svrien-idlib-tuerkei-russland-patrouillen. Zugriff 12.3.2019

- HRW - Human Rights Watch (9.10.2018): The Calm Before the Storm in Idlib?.

https://www.ecoi.net/en/document/1447888.html. Zugriff 28.2.2019

- IFK - Institut für Friedenssicherung und KonNiktmanagement (10.2018): Factsheet Syrien No. 70. 14. August 2018 -

2.10.2018. http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/fact_sheet_syr_70_deu.pdf. Zugriff 8.3.2019

- ISW - Institute for the Study of War (7.3.2019): Syria Situation Report: February 18 - March 5. 2019.

http://iswresearch.blogspot.com/2019/03/syria-situation-report-february-18.html. Zugriff 12.3.2019

- ORF - Österreichischer Rundfunk (18.9.2018): Russland gibt Israel die Schuld. https://orf.at/stories/3022502/. ZugriL

8.3.2019

- ÖB - Österreichische Botschaft Damaskus (7.2019): Asylländerbericht Syrien 2019.

https://www.ecoi.net/en/file/local/2014213/SYRI_ÖB+Bericht_2019_07.pdf. Zugriff 19.8.2019

- Reuters (26.10.2018): Shelling in Syria's Idlib kills seven. largest death toll since mid-August.

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-idlib/shelling-in-syrias-idlib-kills-seven-largest-death-toll-since-

mid-august-idUSKCN1N02DZ. Zugriff 8.3.2019

- TNYT - The New York Times (28.6.2019): Fighting in Northwest Syria Kill Scores of Fighters.

https://www.nytimes.com/aponline/2019/06/28/world/middleeast/ap-ml-syria.html. Zugriff 4.7.2019

- UNHRC - United Nations Human Rights Council (31.1.2019): Report of the Independent International Commission of

Inquiry on the Syrian Arab Republic [A/HRC/40/70].

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_40_70.pdf. Zugriff 11.3.2019

Türkische Militäroperationen in Nordsyrien

Seit August 2016 ist die Türkei im Rahmen der Operation „Euphrates Shield" in Syrien aktiv. Die Operation zielte auf

zum damaligen Zeitpunkt vom Islamischen Staat (IS) gehaltene Gebiete. sollte jedoch auch dazu dienen. die kurdischen

Volksverteidigungseinheiten (YPG) davon abzuhalten ein autonomes Gebiet entlang der syrisch-türkischen Grenze zu

errichten. Die Türkei sieht die kurdische Partei der Demokratischen Union (PYD) und die YPG als Bedrohung der

türkischen Sicherheit (CRS 2.1.2019).

Am 20.1.2018 begann eine OLensive der Türkei gegen die kurdisch kontrollierte Stadt Afrin. Der türkische Präsident

Erdogan kündigte außerdem an, auch die Stadt Manbij angreifen zu wollen (DS 20.1.2018; vgl. DZO 23.1.2018, HRW

17.1.2019). Die Operation „Olivenzweig“ begann mit Artillerie- und LuftangriLen auf Stellungen der YPG in der Region

Afrin, denen eine BodenoLensive folgte (Presse 24.1.2018). Als Motiv für den türkischen Einmarsch im Grenzgebiet



strichen mehrere arabische Medien die lang erklärte Absicht Ankaras heraus, eine etwa 30 Kilometer tiefe

Sicherheitszone einzurichten und dort bis zu 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge anzusiedeln (DS 22.1.2018). Im März

2018 nahmen Einheiten der türkischen Armee und der mit ihnen verbündeten Freien Syrischen Armee (FSA) Afrin ein

(Bellingcat 1.3.2019). Zahlreiche Kurden und auch einige Jeziden, die sich dem Verdacht einer Kooperation mit

PYD/YPG ausgesetzt sahen, Nohen aus Angst vor Repressionsmaßnahmen durch türkische und arabische Einheiten (AA

13.11.2018). Bis März 2018 hatte die türkische OLensive Berichten zufolge den Tod Dutzender Zivilisten und laut den

Vereinten Nationen die Vertreibung Zehntausender zur Folge. Von der Türkei unterstützte bewaLnete Gruppierungen,

die mit der FSA in Zusammenhang stehen, beschlagnahmten, zerstörten und plünderten das Eigentum kurdischer

Zivilisten in Afrin. Lokale Aktivisten berichteten Human Rights Watch (HRW) zufolge von zumindest 86 Fällen von

Missbräuchen in Form von rechtswidrigen Festnahmen, Folter und Verschwindenlassen durch diese Gruppierungen

(HRW 17.1.2019). Im Juni 2018 trafen die USA und die Türkei eine Vereinbarung, laut welcher die Milizen der YPG aus

Manbij abziehen und infolgedessen türkische und US-amerikanische Einheiten in der nordsyrischen Stadt für

Sicherheit und Stabilität sorgen sollten (Reuters 18.6.2018). Im folgenden Monat verließen die letzten Einheiten der

YPG Manbij (Reuters 15.7.2018). Inzwischen ist ein Teil der GeNohenen nach Afrin zurückgekehrt (AA 13.11.2018). Seit

der OLensive regiert in Afrin ein Mosaik von türkisch-unterstützten zivilen Institutionen und unterschiedlichsten

Rebelleneinheiten, die anfällig für innere Machtkämpfe sind (Bellingcat 1.3.2019). Von der Unabhängigen

Untersuchungskommission für Syrien des UN-Menschenrechtsrates wird die Sicherheitslage in der Gegend von Afrin

als prekär bezeichnet. Es kommt demnach vermehrt zu Territorialkämpfen zwischen den bewaLneten Gruppen, die

dort aktiv sind (UNHRC 31.1.2019).

Die Türkei verstärkte Mitte des Jahres 2019 ihre militärische Präsenz entlang der syrisch¬türkischen Grenze und

kündigte schon mehrmals ein militärisches Vorrücken östlich des Euphrats an (ÖB 7.2019).
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Korruption

Im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International für das Jahr 2018. liegt Syrien mit einer Bewertung

von 13 (von 100) Punkten (0=highly corrupt. 100=very clean) auf Platz 178 von 180 untersuchten Ländern (je höher

desto schlechter) (TI o.D.).

Korruption war bereits vor dem Bürgerkrieg weit verbreitet und beeinNusste das tägliche Leben der Syrer (FH 1.2017).

Das Gesetz sieht strafrechtliche Konsequenzen für amtliche Korruption vor. die Regierung setzt diese jedoch nicht

eLektiv durch. Beamte üben häuJg korrupte Praktiken aus. ohne dafür bestraft zu werden. Korruption ist weiterhin

ein allgegenwärtiges Problem bei Polizei. Sicherheitskräften. Migrationsbehörden und in der Regierung (USDOS

13.3.2019).

Mitglieder und Verbündete der Herrscherfamilie sollen einen großen Teil der syrischen Wirtschaft kontrollieren oder

besitzen. Auch sichert sich die Regierung durch die Bevorzugung bestimmter Firmen und Vergabe von vorteilhaften

Verträgen etc. Loyalität. Sogar die grundlegendsten staatlichen Dienstleistungen sind von der demonstrierten Loyalität

der Gemeinde zum Assad- Regime abhängig. womit sich Staatsangestellten zusätzliche Möglichkeiten bieten.

Bestechungsgelder einzufordern. Der syrische Bürgerkrieg hat neue Möglichkeiten für Korruption in der Regierung.

unter regierungstreuen bewaffneten Gruppen und im Privatsektor geschaffen (FH 1.2018).

Regierungstreue Milizen verlangen beispielsweise für das Passieren ihrer Checkpoints Bestechungsgelder. Das Fünfte

Korps verlangt laut Experten von lokalen Gemeinden Gelder für die Gewährleistung von Sicherheit (FIS 14.12.2018).

Milizen erpressen Unternehmen und konJszieren privates Eigentum in unterschiedlichem Ausmaß (FH 1.2018). Auch

in der syrischen Armee gibt es eine Tradition der Bestechung Ranghöherer, etwa um eine bessere Position oder

einfachere Aufgaben zu erhalten, einen Einsatz an der Frontlinie zu vermeiden oder überhaupt den Wehrdienst selbst

zu umgehen (FIS 14.12.2018).
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Allgemeine Menschenrechtslage

Schätzungen besagen, dass etwa eine halbe Million Menschen im syrischen Bürgerkrieg getötet wurden (BS 2018).

Die syrische Verfassung sieht die Baath-Partei als die regierende Partei vor und stellt sicher, dass sie die Mehrheit in

allen Regierungs- und Volksverbänden hat. Ein Dekret von 2011 erlaubt die Bildung anderer politischer Parteien,

jedoch nicht auf Basis von Religion, Stammeszugehörigkeit oder regionalen Interessen. Die Regierung erlaubt nur

regierungsnahen Gruppen obzielle Parteien zu gründen und zeigt wenig Toleranz gegenüber anderen politischen

Parteien, auch jenen, die mit ihr verbündet sind. Parteien wie das Communist Union Movement, die Communist Action

Party und die Arab Social Union werden schikaniert. Gesetze, welche die Mitgliedschaft in illegalen Organisationen



verbieten, wurden auch verwendet um Hunderte Mitglieder von Menschenrechts¬und Studentenorganisationen zu

verhaften. Es gibt auch zahlreiche Berichte zu anderen Formen der Belästigung von Menschenrechtsaktivisten,

Oppositionellen oder Personen, die als oppositionell wahrgenommen werden, von Reiseverboten, Enteignung und

Überwachung bis hin zu willkürlichen Festnahmen, „Verschwindenlassen“ und Folter (USDOS 13.3.2019).

Es sind zahllose Fälle bekannt, bei denen Personen für als regierungsfeindlich angesehene Tätigkeiten ihrer

Verwandten inhaftiert und gefoltert werden, darunter sollen auch Fälle sein, bei denen die gesuchten Personen ins

Ausland geNüchtet sind (AA 13.11.2018). Frauen mit familiären Verbindungen zu Oppositionskämpfern werden z.B. als

Vergeltung oder zur Informationsgewinnung festgenommen. Außerdem werden Personen festgenommen, die

Kontakte zu Verwandten oder Freunden unterhalten, die in oppositionell kontrollierten Gebieten leben (UNHRC

31.1.2019).

Die Methoden der Folter, des Verschwindenlassens und der schlechten Bedingungen in den Haftanstalten sind keine

Neuerung der letzten Jahre seit Ausbruch des KonNiktes, sondern waren bereits zuvor gängige Praxis der

unterschiedlichen Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden in Syrien (SHRC 24.1.2019).

Russland, der Iran und die Türkei haben im Zusammenhang mit den Astana-Verhandlungen wiederholt zugesagt, sich

um die Missstände bezüglich willkürlicher Verhaftungen und Verschwindenlassen zu kümmern. Im Dezember 2017

gründeten sie eine Arbeitsgruppe zu Inhaftierungen und Entführungen im syrischen KonNikt, es waren bisher jedoch

nur geringe Fortschritte zu verzeichnen (HRW 17.1.2019).

Weitere schwere Menschenrechtsverletzungen, derer das Regime und seine Verbündeten beschuldigt werden, sind

willkürliche und absichtliche AngriLe auf Zivilisten, darunter auch der Einsatz von chemischen WaLen; Massaker und

Vergewaltigungen als Kriegstaktik; Einsatz von Kindersoldaten sowie übermäßige Einschränkungen der Bewegungs-,

Meinungs-, Versammlungs-und Pressefreiheit, inklusive Zensur. Die Regierung überwacht die Kommunikation im

Internet, inklusive E-Mails, greift in Internet- und Telefondienste ein und blockiert diese. Die Regierung setzt

ausgereifte Technologien und Hunderte von Computerspezialisten für Überwachungszwecke ein (USDOS 13.3.2019).

Orte, die im Laufe der vergangenen Jahre wieder unter die Kontrolle der Regierung gelangt sind, erlebten organisierte

und systematische Plünderungen durch die bewaLneten Einheiten der Regierung (SHRC 24.1.2019). Berichten zufolge

sind Personen in Gebieten, die erst vor kurzer Zeit durch die Regierung wiedererobert wurden, aus Angst vor

Repressalien oft zurückhaltend über die Situation in diesen Gebieten zu berichten (USDOS 13.3.2019).

BewaLnete terroristische Gruppierungen, wie die mit al-Qaida in Verbindung stehende Gruppe Hay‘at Tahrir al-Sham

(HTS), sind für weitverbreitete Menschenrechtsverletzungen wie Massaker, Beschuss, Entführung, unrechtmäßige

Inhaftierung, Folter, Tötung und Zwangsvertreibung auf Basis der Konfession BetroLener, verantwortlich. Der

sogenannte Islamische Staat (IS) agiert(e) mit Brutalität gegenüber Bewohnern des von ihm kontrollierten Territoriums.

Ihm werden u.a. vorgeworfen: außergerichtliche Hinrichtungen und Verhaftungen, Haft unter unmenschlichen

Bedingungen, Folter, Verschwindenlassen und Anwendung von Körperstrafen. Frauen erleb(t)en in vom IS gehaltenen

Gebieten willkürliche und schwere Bestrafungen, inklusive Hinrichtung durch Steinigung (USDOS 13.3.2019). Sexuelle

Versklavung und Zwangsverheiratung sind zentrale Elemente der Ideologie des IS. Mädchen und Frauen wurden zur

Heirat mit Kämpfern gezwungen. Frauen und Mädchen, die Minderheiten angehören, wurden sexuell versklavt,

zwangsverheiratet und anderen Formen sexueller Gewalt ausgesetzt (USDOS 20.6.2019; vgl. USDOS 13.3.2019). Im

Bezug auf Kampfhandlungen wird dem IS der Einsatz von Kindersoldaten sowie von Zivilisten als menschliche

Schutzschilde vorgeworfen. Außerhalb der (ehemals) kontrollierten Gebiete verübte der IS Entführungen und

Anschläge (USDOS 13.3.2019).

Auch die oppositionellen bewaLneten Gruppen der Syrian Democratic Forces (SDF) werden für

Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht, darunter die kurdischen Volksverteidigungskräfte (YPG). Es gibt

Berichte über Verschwindenlassen von Gegnern der kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD) und deren

Familien, unrechtmäßige Verhaftungen, Folter von politischen Gegnern, sowie vereinzelte Berichte über Festnahmen

von Journalisten, Mitgliedern von Menschenrechtsorganisationen und Oppositionsparteien und Personen, die sich

weigerten mit den kurdischen Gruppen zu kooperieren (USDOS 13.3.2019; vgl. HRW 10.9.2018). Familienmitglieder von

gesuchten Aktivisten, darunter auch Verwandte von Mitgliedern des IS, sollen von den SDF in den von ihnen



kontrollierten Gebieten gefangen genommen worden sein, um Informationen zu erhalten oder um Druck auszuüben.

Weiters gibt es Berichte über vermehrte Verhaftungen von Männern für versuchte Wehrdienstverweigerung und

Einschränkungen der Bewegungsfreiheit in den befreiten Gebieten (USDOS 13.3.2019).

Berichten zufolge kam es 2017 auch zur Vertreibung von arabischen Bewohnern aus Gegenden, die durch kurdische

Einheiten vom IS befreit worden waren (USDOS 20.4.2018; vgl. AA 13.11.2018).

Die YPG gehört seit 2014 zu den vom VN-Generalsekretär gelisteten KonNiktparteien, die Kindersoldaten einsetzen und

Kinderrechte verletzen (AA 13.11.2018). Nach Berichten zu Rekrutierungen von Kindern, auch unter Zwang, durch die

SDF, verabschiedeten diese ein Verbot der Rekrutierung und Verwendung von Personen unter 18 Jahren zum Kampf.

Verboten sind, unter Androhung von Strafen für die Befehlshaber, auch Hilfsdienste wie Ausspähen, Wach- und

Versorgungsdienste. Die kurdischen Gruppen erklärten ihre volle Unterstützung der Anordnung. Im Dezember 2018

wurden 56 Unter-18-Jährige ihren Eltern übergeben (USDOS 13.3.2019).

Die menschenrechtliche Situation in den kurdisch kontrollierten Gebieten stellt sich insgesamt deutlich weniger

gravierend dar, als in den Gebieten, die sich unter Kontrolle des syrischen Regimes oder islamistischer bis

jihadistischer Gruppen befinden (AA 13.11.2018).

Ein Charakteristikum des Bürgerkriegs in Syrien ist, dass in ganz Syrien bestimmte Personen aufgrund ihrer

tatsächlichen oder wahrgenommenen bzw. zugeschriebenen politischen Meinung oder Zugehörigkeit direkt

angegriLen werden oder ihnen auf andere Weise Schaden zugefügt wird. Diese Zuschreibung basiert oft nur auf den

familiären Verbindungen der Person, ihrem religiösen oder ethnischen Hintergrund oder einfach auf ihrer Präsenz in

oder Herkunft aus einem bestimmten Gebiet, das als „regierungsfreundlich“ oder „regierungsfeindlich“ gilt (UNHCR

11.2015).
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